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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1921

Norm

DSt 1872 §2 B

RAO §9

Rechtssatz

Der Anwalt, der in einer Verlassenschaftssache von den von ihm vertretenen Erben den Auftrag erhält, die Forderung

der Leichenbestattungsunternehmung zu bezahlen, macht sich einer unzulässigen Doppelvertretung schuldig, wenn er

in der Folge, selbst nach Beendigung dieser Vertretung, die Vertretung der Leichenbestattungsunternehmung in deren

Streite gegen die Erben wegen dieser Forderung übernimmt.
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